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Shooting Vertrag 

§ 1 Vertragspartner      

Fotograf                                          Model                                            

Name, Vorname  Fromm Nikolai         ___________________________ 

Straße, Nummer  Max-Johann-Str. 9      ___________________________ 

PLZ, Ort   89155 Erbach        ___________________________ 

Handynummer     015737356596        ___________________________ 

Geburtsdatum    10.12.1998        ___________________________ 

E-Mail-Adresse nf.photography98@gmail.com    ___________________________ 

Instagram  _nfphotography_ 

 

§ 2 Art des Shootings 

[ ] Pay-Shooting (Vertragspartner erhält Honorar)  

[ ] Pay-Shooting (Fotograf erhält Honorar) 

[ ] TFP-Shooting 

[ ]  Sonstiges:  

 

§ 3 Gegenstand des Vertrages 

Dieser Vertrag gilt für ein Fotoshooting am______________für die Dauer von____Stunde(n). Durch diesen 
Vertrag kommt kein Arbeitsverhältnis zustande. Der Vertragspartner stimmt der Nutzung und 
Veröffentlichung der Fotos durch den Fotografen zu. 
Fotograf und Vertragspartner vereinbaren die Anfertigung von Fotos in folgender Form:  

[ ] Reportage,  [ ] Portrait,  [ ] Sport, [ ] Werbeaufnahmen, [ ] Sonstiges: ____________________________ 

(zutreffendes ankreuzen, nichtzutreffendes streichen)  

 

Beide Parteien können Bildideen und Aufnahmeorte vorschlagen bzw. ablehnen. 

Als Ort des Shootings wird festgelegt: ____________________________________________  

 

Das Logo des Fotografen wird in die untere rechte Ecke des Fotos eingefügt: [ ] JA,  [ ] NEIN 

(zutreffendes ankreuzen, nichtzutreffendes streichen) 
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§ 4 Nutzung der Fotografien 

Der Vertragspartner ist darüber informiert worden, dass für eine Veröffentlichung sowie den Vertrieb der 

angefertigten Fotoaufnahmen eine sog. Übertragung der Rechte am Bild erforderlich ist und erklärt sich 

hiermit unwiderruflich mit einer uneingeschränkten, zeitlich und örtlich unbegrenzten Veröffentlichung 

sowie den Vertrieb der angefertigten Fotoaufnahmen, auch für Werbezwecke jeder Art, Datenträger und 

sonstige Speichermedien, einverstanden. 

Im Falle von Veröffentlichungen stellt der Vertragspartner keine weiteren Ansprüche, auch nicht gegen 

Dritte (z.B. Verlag, Provider, Webmaster).  

Beide Vertragsparteien sind berechtigt, die produzierten Fotos ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche 

Einschränkung in unveränderter Form auf jeder Art von Speichermedien sowie als Print aufzubewahren. (Art. 

24 §1 URG) 

Eine Bearbeitung sowie die Freistellung der Fotos durch den Vertragspartner sind nicht gestattet. Die Fotos 
müssen bei Veröffentlichung mit Logo (sofern dieses in den fertigen Bilddateien enthalten ist) verwendet 
werden. 

 

§ 5 Namensnennung 

Bei Veröffentlichung des Bildmaterials gelten folgende Vereinbarungen: 

[ ] der Name des Vertragspartners darf durch den Fotografen nicht genannt werden, stattdessen ist der   

Künstlername "______________________ " zu verwenden oder kein Name zu nennen.  

[ ] der Name des Vertragspartners darf durch den Fotografen genannt werden.  

Bei Veröffentlichung der Bilder durch den Vertragspartner ist der Fotograf sowie die Fotografenseite 

(Instagram oder Website) in der Bildbeschreibung oder dem Titel des Fotos zu nennen.  

(zutreffendes ankreuzen, nichtzutreffendes streichen) 

 

§ 6 Abzüge / Nutzungsrechte für den Vertragspartner 

Der Vertragspartner ist berechtigt, die übersendeten Fotos ohne zeitliche, örtliche und inhaltliche 

Einschränkung in unveränderter Form für Werbezwecke zu verwenden (Art. 19 URG), sowie für 

nichtkommerzielle Zwecke in unveränderter Form als Print oder in digitaler Form in jeglichen Medien 

(Internet, Zeitung, Magazine) zu veröffentlichen (ausgenommen pornografische oder unseriöse Medien). Der 

Vertragspartner verpflichtet sich, dabei jeweils den Urheber zu nennen. 

Die Bilddateien aller hergestellten Fotos werden alleiniges Eigentum des Fotografen, ein 

Herausgabeanspruch des Vertragspartners besteht nicht. Ausschließlicher Urheber an allen Fotos ist der 

Fotograf. 
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§ 7 Honorar / Reisekosten / sonstige Kosten 

Es werden pauschal vereinbart: 

Honorar ________€  

Reisekosten _______€ 

Das Honorar erhält: 

[ ]  der Vertragspartner 

[ ]  der Fotograf 

 

[ ]  Studiomiete: ______€  

[ ]  sonstige Kosten:______ 

Bei TFP-Shootings trägt der Vertragspartner die eigenen Reisekosten.  

Eine Aushändigung der Bilddateien an den Vertragspartner vor Abschluss der kompletten Zahlung ist 

ausgeschlossen. Als Zahlungsmethode wird festgelegt:    

[ ] Bar vor Ort,   [ ] Onlineüberweisung,   [ ] Pay-Pal,   [ ] Sonstiges _________ 

 

§ 8 Sonstige Abreden 

Der Fotograf verpflichtet sich die Aufnahmen bis spätestens ___ Wochen nach dem Fotoshooting dem 

Vertragspartner über einen Dropbox Link (Bilder im JPG-Format) zu übersenden (gilt nicht bei TFP-

Shootings). 

Dieser Vertrag unterliegt deutschem Recht. Mündliche Nebenabreden sind nicht getroffen. 

Vertragsänderungen bedürfen der Schriftform.  Mit seiner Unterschrift bestätigt der Vertragspartner den 

Erhalt eines unterschriebenen Exemplars und akzeptiert die Nutzungsbedingungen der Fotos. 

 

§ 9 Salvatorische Klausel 

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein oder werden, so wird dadurch die 

Wirksamkeit der übrigen Bestimmungen nicht berührt. Statt der unwirksamen Bestimmung gilt dasjenige, 

was die Parteien nach dem ursprünglich angestrebten Zweck unter wirtschaftlicher Betrachtungsweise 

redlicher Weise vereinbart hätten. Das Gleiche gilt im Falle des Vorliegens einer Vertragslücke. 

 

 

  _________________________   _________________________ 

 Ort / Datum      Fotograf 

 _________________________   _________________________ 

  Ort / Datum     Vertragspartners 


